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§ 10 RLV 2013 Gliederung der
konsolidierten

Abschlussrechnungen
 RLV 2013 - Rechnungslegungsverordnung 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

§ 10.

Der Rechnungshof legt die Gliederung der konsolidierten Abschlussrechnungen (Vermögensrechnung,

Ergebnisrechnung, Finanzierungsrechnung) im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen oder dem

Bundesminister für Finanzen fest, sodass diese ein möglichst getreues Bild der 5nanziellen Lage des Bundes

vermitteln. Sollte auf Grund gegebener Erfordernisse dazu eine Richtlinie notwendig sein, kann er diese im

Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen erlassen.
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